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          Information der Gemeinde Gresten-Land 
 

  Nr. 1/2008        Internet: www.gresten-land.gv.at    14. Februar 2008 
 

Rechnungsabschluss 2007 (in Zahlen) 
 

 
In der letzten Gemeinderatssitzung am 8.02.2008 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den 
Rechnungsabschluss für das vergangene Haus-
haltsjahr 2007.  
Im ordentlichen Haushalt waren gegenüber dem 
Voranschlag Mehreinnahmen von   € 103.659,83  
und Wenigerausgaben von € 199.689,11 zu ver-
zeichnen und es ergibt sich somit ein Sollüber-
schuss  in  Höhe  von  € 303.348,94. 
Im außerordentlichen Haushalt ist ebenfalls   
ein Sollüberschuss  mit €  716.593,67 (Mehrrein-
nahmen   € 16.824,25       –      Wenigerausgaben 
€  699.593,67 ) gegeben. 
Der Sollüberschuss bezieht sich im Vergleich auf 
die veranschlagten Beträge im Voranschlag. Der 
ordentliche und außerordentliche Haushalt konnte 
somit wieder ausgeglichen werden. 
Einige der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben 
im Finanzbereich nach dem Rechnungsabschluss 
2007: 
Einnahmen 
Grundsteuer (A+B)……………………... €    67.956,24   
Kommunalsteuer .. ……………….…….. €  333.381,28   
Ertragsanteile ……………………….….  €  832.069,22  
Aufstockungsbeitrag  …………………..  €    47.872,96   
Anteil an Kapitalertragsteuer  …………...€     38.448,86 
Zinsen- und Annuitätenzuschüsse ……....€  139.365,50 

 
 

 

 
Ausgaben 
Schulerhaltungsbeiträge u. Schulumlage ... € 193.542,30 
NÖKAS (Krankenanstaltensprengel)……..€ 219.727,33  
Sozialhilfeumlage …………………. € 128.925,48  
Altenbetreuung (Hauskrankenpfl.)…. €   15.292,16   
Jugendwohlfahrtsumlage…………... €   17.399,04 
Darlehensrückzahlungen …………... € 121.534,03 
Zinsen f. verschiedene Darlehen…... € 166.419,64  
Zuführungen an außerord. HH ……..€  378.669,85  
 

40 Jahre - Gemeinde Gresten-Land 
Die Gemeinde Gresten-Land lud anläss-
lich „40 Jahre Gemeinde Gresten-Land“ 
zu einem Neujahrsempfang am 11. Jän-
ner 2008 in die Kulturschmiede Gresten 
ein. Der Bürgermeister konnte dazu 
zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Zu 
dieser Feierstunde war der gesamte Ge-
meinderat, ehemalige Bürgermeister und 
Gemeinderäte, die Gemeindebedienste-
ten, die Ehrenbürger der Gemeinde, die 
Bürgermeister der Nachbargemeinden, 
Vertreter der Vereine, sowie Betriebsin-
haber in der Gemeinde Gresten-Land 
und Persönlichkeiten aus dem öffentli-
chen Leben eingeladen.  
 

  
 
 
 
 
Wort des 
Bürgermeisters 
 
 

Am Freitag 8. Februar 2008 wurde vom 
Gemeinderat der Rechnungsabschluss 2007 
einstimmig beschlossen. Erfreulich dabei ist, 
dass er ausgeglichen und ein Sollüberschuss 
erreicht werden konnte. Die positive Ent-
wicklung der Wirtschaftslage brachte ein 
Mehr an Ertragsanteilen und bewirkte auch 
Mehreinnahmen aus der Kommunalsteuer. 
So können auch Projekte, die im Voran-
schlag 2008 noch nicht enthalten sind, wie 
der Kindergartenzubau verwirklicht werden. 
Aufgrund der Änderung des Kindergarten-
gesetzes, dürfen ab September 2008 Kinder 
ab 2,5 Jahren den Kindergarten besuchen. 
Bei Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren 
ist die Kinderanzahl pro Gruppe von derzeit 
25 auf 20 Kinder zu senken. Daher ist ge-
plant unseren Kindergarten um eine Gruppe 
zu erweitern bzw. im Zuge der Umbauarbei-
ten den derzeitigen Bestand neu zu adaptie-
ren. Es soll noch heuer mit der Planung und 
den Bauarbeiten begonnen werden. Das 
bereits 20 Jahre alte Kommunalfahrzeug 
(Unimog) wird im Laufe des Jahres auf-
grund seiner Reparaturanfälligkeit ausge-
tauscht. Die Mittel dafür wurden im Voran-
schlag bereits berücksichtigt. Güterwegpro-
jekte und Straßenbauten in Siedlungsgebie-
ten sind bereits in Verhandlung und werden 
so bald wie möglich verwirklicht. Weiters 
wird die vom Schulausschuss in seiner 
letzten Sitzung beschlossene Pausenhof-, 
Sportplatz- und Parkplatzgestaltung am 
Schulareal  zu finanzieren sein und somit 
eine große Erhöhung der Schulumlagen 
bewirken. Unsere Gemeinde hat sich mit 
33% der Kosten      (geschätzte            Ge-
samtkosten  € 750.000,--) zu beteiligen.  
Mein Bemühen als Bürgermeister wird auch 
weiter dahin gehen, dass die finanziellen 
Mittel für die Aufgaben und vorgesehenen 
Projekte der Gemeinde zur Verfügung ste-
hen um wiederum einen ausgeglichenen 
Rechnungsabschluss zu erreichen.  

 

 

Eigentümer; Herausgeber und Verleger: Gemeinde Gresten-Land, 3264 Gresten Friedhofgasse 4, 
Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Leopold Latschbacher 

 

Amtliche Mitteilung, zugestellt durch  Post.at  

Festsitzung am 11.01.2008 in der Kulturschmiede Gresten 
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Ärzte- und Apothekendienst 
 
09.u.10.02 – MR Dr. Kammerer Wolfgang/Apotheke Gresten 

16.u.17.02. – Dr. Dechant Engelbert/Apotheke Gaming 
23.u.24.02.- Dr. Lindner Barbara/Apotheke Purgstall 

01.u.02.03 – Dr. Nikou Syrus/Apotheke Gresten 
08.u.09.03. – Dr. Reiter Claudia/Apotheke Scheibbs 

15.u.16. 03. – Dr. Lindner Barbara/Apotheke Gaming 
22.23.u.24.03. – MR Dr. Kammerer Wolfgang/Apotheke Purgstall 

29.u.30.03 – Dr. Nikou Syrus/Apotheke Gresten 
 
 

Sperrmüllsammlung  
 

 
 

Der Sperrmüll wird heuer erstmals nicht von den 
Häusern direkt abgeholt, sondern ist am 
09.05.2008 in der Zeit von 8:00 – 15:00 Uhr in 
den Bauhof der Gemeinde Gresten-Land  zu 
bringen. Für einen Unkostenbeitrag von € 11,-- 
ist eine Hausabholung dennoch möglich. Ein 
Termin ist mit dem Gemeindeverband für Um-
weltschutz in Purgstall unter der Tel. Nr. 
07489/30035 zu vereinbaren. 

 

Feuerlöscherüberprüfung 
 

Am Samstag, 8.03.2008 findet in der Zeit von 
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Feuerwehrhaus 
Gresten-Land (Wiesergraben ehemaliges 
Gasthaus Fallmann/Teufl) eine Feuerlöscher-
überprüfung statt. 

Gesetzestext:  Jeder Hauseigentümer, Mieter 
oder sonstiger Nutzungsberechtigte ist laut Lan-
desgesetz 4400-4 verpflichtet über die für die 
Bekämpfung erforderlichen Hilfeeinrichtungen 
(Feuerlöscher) zu verfügen. Da der Feuerlöscher 
in gebrauchsfähigen und gebrauchsbereitem Zu-
stand zu halten ist, ist eine Überprüfung über die 
Funktionsfähigkeit vom Hauseigentümer, Mieter 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten laut Lan-
desgesetzblatt 4400-4 alle 2 Jahre zu veranlas-
sen. 
 
Heizkostenzuschuss 2007/2008 

 
 
 
 
 
Die NÖ Landesregierung hat die Erhöhung des 
Heizkostenzuschusses 2007/2008 um € 100,-- 
beschlossen, sodass er für diese Heizperiode pro 
Haushalt € 200,--  beträgt. 

 

Richtsatzerhöhung ab 1.1.2008! 
 

Der Richtsatz für die Ausgleichszulage (§293 
ASVG), der ab 1. Jänner 2008 folgende neuen Ein-
kommensgrenzen (brutto) für die Gewährung des NÖ 
Heizkostenzuschusses vorsieht. 
 

Alleinstehend……………………….  €    747,00 
Ehepaar, Lebensgefährten …………… € 1.120,00 
 

*Für jedes weitere Kind ist ein Betrag von € 78,29 hinzu-
zurechnen. 
 

** Für jede weitere erwachsene Person ist ein Betrag  von 
€ 373,00  hinzuzurechnen. 
 

Anträge 
Antragsformulare sind im Gemeindeamt 
Gresten-Land erhältlich. Einkommensnachwei-
se aller  Familienmitglieder sind mitzubringen. 

 

Sprechstunde Notar 
 

 
 

Herr Magister Karl Strasser, Notariat Gaming 
hat jeden 2. Mittwoch im Monat im Gemeinde-
amt Gresten-Land von 8.00 Uhr bis 10:00 Uhr 
und jeden Mittwoch von 10:00 Uhr bis 12:00 
Uhr in der Marktgemeinde Sprechstunde. Hier 
hat jeder Bürger die Möglichkeit eine einmalige 
Gratisauskunft einzuholen. Um Wartezeiten zu 
verhindern wird empfohlen sich im Notariat in 
Gaming Tel. Nr. 07485/97311 voranzumelden.  

 



Seite 3 

 
 

 
SVA der Bauern 

 
Bezirksbauernkammer 

3270 Scheibbs 
Kapuzinerplatz 4 
Tel. 07482/42369 

Jeden Montag von 8:30 bis 12:00 Uhr,  
13:00 bis 15:00 Uhr 

========================= 
Februar: 4,11,18,25, 
März: 3,10,17,31, 
April: 7,14,21,28, 

Mai: 5,19,26, 
Juni: 2,16,23,30, 
Juli: 7,14,21,28, 
August: 11,25, 

September: 8,15,22,29, 
Oktober: 6,13,20,27, 

November: 3,10,17,24, 
Dezember: 1,15. 

 
 

 

 
KOBV Der Behindertenverband 
 
1080 Wien, Lange Gasse 53, Tel. 01/40615860 
 

Sprechtage im Rathaus Scheibbs 
3270 Scheibbs  Rathausplatz 1 

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 13-14:30 Uhr 
============================= 

Februar: 14,28, 
März: 13,27, 
April: 10,24, 

Mai: 8, 
Juni: 12,26, 
Juli: 10,24, 

August: 14,28, 
September: 11,25, 

Oktober: 9,23, 
November: 13,27, 
Dezember: 11.12. 

 

PV Pensionsversicherungsanstalt  
der Arbeiter und Angestellten 
Landesstelle Niederösterreich 

Kremser Landstraße 5 
3100 St.Pölten 

 
Auskunft und Beratung 
Gebietskrankenkasse  

3270 Scheibbs 
Bahngasse 1 

Zeit: 8:00 – 13:30 Uhr 
Jeden Donnerstag  

Bei Feiertagen ist kein Ersatztermin vorgesehen. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                 Musikschule – Förderung Elternbeitrag 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.10.2007 beschlossen, Familien mit mehreren Kindern in der  Mu-
sikschule wie folgt zu fördern:  

Bei einem Kind -  keine Förderung 
Bei zwei Kindern  - 1/3  des vorgeschriebenen Elternbeitrages für das zweite Kind wird rückerstattet.  
Bei drei und mehr Kindern – 1/2 des vorgeschriebenen Elternbeitrages für das dritte und die weiteren Kinder. 

Die Auszahlung erfolgt am Ende des Musikschuljahres nach Vorlage der Einzahlungsbelege im Gemeindeamt und 
gilt ab dem Musikschuljahr 2007/2008.  
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Jahresrückblick 2007 

 
Geburten 

 

 
Heigl Sophie, Unteramt 218 

Aigner Christina, Oberamt 20 
Plank Emelie, Schadneramt 29 
Mock Alina Marie, Oberamt 91 

Rechberger Lorenz Josef, Unteramt 38 
Pitzl Josef, Unteramt 23 

Lehner Simon, Schadneramt 27 
Grabner Theresa, Unteramt 37 
Wais Magdalena, Oberamt 6 

Gschoßmann Fabian, Schadneramt 93 
Hinterleitner Julia, Oberamt 38 

 
 

Sterbefälle 
 

 
 

Lechner Alexander, Unteramt 4 
Voglauer Christine, Unteramt 14 

Pitzl Christine, Unteramt 22 
Wieser Pauline, Oberamt 12 

Hönigl Franz, Schadneramt 30 
Daurer Christine, Oberamt 40 

Großberger Franz , Oberamt 18 
Helmel Andreas, Schadneramt 2 

Huber Susanna, Unteramt 53 
Fuchs Helga, Schadneramt 44 
Aigner Josefine, Oberamt 75 
Lechner Cäcilia, Oberamt 81 

Frühwald Leopold, Oberamt 2 

  

 
 

Eheschließungen 
 

 
 

Frühwald Renate u. Frühwald Franz, Oberamt 56 
Oberaigner Alexandra u. Rechberger Josef, Unteramt 38 
Leichtfried Maria u. Hintersteiner Christian, Oberamt 69 

Scheinhart Gabriele u. Pehaim Karl, Unteramt 172 
Huber Birgit u. Unterberger Hannes, Unteramt 135 

Meldewesen 
Jahresrückblick 

 
 

Einwohnerstand per 1.01.2007.... 1528 
Geburten ….............................     11 
Sterbefälle.....................................         13 
Anmeldungen...............................          32   
Abmeldungen...............................          33  
Einwohnerstand per 31.12.2007..     1525 
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Landtagswahl 2008 
Neu wählen mit 16 und Briefwahl 

 
Am 9.03.2008 findet die Wahl in den Niederösterreichischen Landtag statt. Wahlberechtigt sind alle Per-
sonen, welche die Österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und 
 

• spätestens am 9.03.2008 das 16. Lebensjahr vollendet haben (alle bis 09.03.1992 Geborenen), 
• am 11.01.2008 (Stichtag) in einer Gemeinde des Landes Niederösterreich einen Wohnsitz haben, 
• vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. 

 
Für die Durchführung der Wahl ist die Gemeinde wieder in zwei Wahlsprengel eingeteilt: 
 
WAHLSPRENGEL I: 
Wahllokal:      Gemeindeamt Gresten-Land 
Wahlzeit:         7:30 bis 15:00 Uhr 
Verbotszone:  50 Meter im Umkreis des Wahllokales 

WAHLSPRENGEL II: 
Wahllokal:      Gasthaus Tazreiter (Ungermühle) 
Wahlzeit:         9:00 bis 14:00 Uhr 
Verbotszone:  30 Meter im Umkreis des Wahllokales 

 
WAHLKARTEN 
Alle Wahlberechtigten, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, jedoch aus irgendeinem Grund nicht 
am Wahltag, bzw  nicht im zuständigen Wahllokal ihre Stimme abgeben können, können zur Wahrung 
ihres Wahlrechtes die Ausfolgung einer Wahlkarte beantragen. 
 
Achtung: Anträge auf Ausstellung einer Wahlkarte  sind  bis  spätestens am 5. Tag vor der Wahl 
(5.03.2008) schriftlich, oder am 2. Tag vor der Wahl (07.03.2008) mündlich einzubringen. 
 
Briefwahl: Wenn der Wähler/die Wählerin im Besitz einer Wahlkarte ist, kann er/sie neben den anderen 
Möglichkeiten der Stimmabgabe seine/ihre Stimme mit der Post an die Gemeindewahlbehörde übersen-
den. Die Gemeinde sammelt diese Briefwahlkarten und übergibt sie, wenn mind. 30 Briefwahlkarten 
vorhanden sind, ungeöffnet am Wahltag der zur Auszählung bestimmten Sprengelwahlbehörde. In Ge-
meinden, in denen weniger als 30 Briefwahlkarten bis zum Wahlschluss per Post eingelangt sind, werden 
diese nicht ausgezählt, sondern durch den Gemeindewahlleiter in einem beschrifteten Kuvert mit dem 
Wahlakt an die zuständige Kreiswahlbehörde übermittelt. 
 
Möglichkeiten der Stimmabgabe mittels Wahlkarte 

• Per Brief wählen – Wähler/in übersendet die Wahlkarte per Post 
• Stimmabgabe am Wahltag in jedem für Wahlkartenwähler NÖ, Wahllokal 
• Stimmabgabe am Wahltag durch Besuch einer Besonderen Wahlbehörde (Bettlägrige) 
• Stimmabgabe am 8. oder 3. Tag vor dem Wahltag in jeder NÖ Gemeinde vor der Besonderen 

Wahlbehörde: Achtung nur mit Wahlkarte! 
 Wahlzeit an diesen beiden Terminen nur mit Wahlkarte im Wahllokal Gemeindeamt Gresten-
 Land. 
   Samstag 1.03.2008  10:00 – 12:00 Uhr 
   Donnerstag 6.03.2008  16:00 – 18:00 Uhr  
 
Wenn eine Wahlkarte ausgestellt wird, kann der Wähler/die Wählerin nur mit dieser sein/ihr Wahlrecht 
ausüben. 
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Die  Gemeinde  Gresten-Land feiert 2008 das 40-jährige Bestehen der Gemeinde 
Gresten-Land. Am 1. Jänner 1968 wurden die damaligen Gemeinden Unteramt, Oberamt 
und Schadneramt zur jetzigen Gemeinde Gresten-Land zusammengelegt. Aus diesem An-
lass werden nach der bereits erfolgten Auftaktveranstaltung „Neujahrsempfang“ in der 
Kulturschmiede am 11.01.2008 verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der 40-Jahrfeier 
folgen: 
 
 
29.03.  18:00 Uhr Abschlusskonzert-Karlwirt Seminar 
27.04.  14:00 Uhr Aufstellung – Hörsessel im Bereich Steigerhof 
12.05.   10:00 Uhr Tag der Pedalritter  - 20jähriges Bestehen des Meridiansteines  
21.u.23.05. 20:00 Uhr Wirtshauskabarett`l mit „Die Drei“ beim Karlwirt 
25.05.  9-12:00 Uhr Tag der offenen Tür im Kindergarten und Gemeindeamt  
25.05.  14:00 Uhr Tag der offenen Tür und Platzkonzert im Bauhof 
30.05.-01.06.   Feuerwehrfest im Wiesergraben 
21.06.  14:00 Uhr Abschluss - Musikschulkonzert in der Kulturschmiede 
20.07.    Lederhosentreffen im Gasthaus Harreither 
13.07.  14:00 Uhr Stockschießen und kegeln im Gasthaus Ungermühle 
27.07.  11:00 Uhr Platzkonzert mit der Ortskapelle beim Karlwirt 
15.-17.08.   Berglandfest beim Gseng 
07.09.  09:00 Uhr Proviant-Wandertag am Mitterberg 
20.09.  19:00 Uhr „Da Gresten-Landler“  beim Karlwirt 
05.10.  13:00 Uhr Jubiläumsschießen mit dem Priv. Schützenverein im Wiesergraben 
 
Genauere Informationen sind in den jeweiligen Monats-Veranstaltungskalendern, oder im Internet unter 
www.gresten-land.gv.at  zu finden. 
 
 

Die Gemeinde Gresten-Land möchte alle Gemeindebürger 
herzlich einladen an den Veranstaltungen in der Gemeinde  teilzunehmen. 
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§ 14 
Bewilligungspflichtige Bauvorhaben 

 
Nachstehende  Bauvorhaben bedürfen einer 
Baubewilligung: 
 Neu- und Zubauten von Gebäuden;            
 Errichtung von baulichen Anlagen, durch 

welche Gefahren für Personen, Sachen 
oder ein Widerspruch zum Ortsbild entstehen 
oder Rechte nach § 6 (subjektiv, öffentliche 
Rechte) verletzt werden könnten;  

Beispiele von baulichen Anlagen: 
- Viehunterstandshütte,  
- Carport,  
- Garten- od. Gerätehütte über 6 m²,  
- Senkgrube über 60 m³,  

 Abänderung von Bauwerken wenn die 
Standsicherheit tragender Bauteile, der 
Brandschutz oder die hygienischen Verhält-
nisse beeinträchtigt, ein Widerspruch zum 
Ortsbild entstehen oder subjektiv öffentliche 
Rechte nach § 6 verletzt werden könnten. 

 Die ortsfeste Aufstellung von Maschinen 
und Geräten in oder in baulicher Verbin-
dung mit Bauwerken, die nicht gewerbliche 
Betriebsanlagen sind. 

 Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten 
von mehr als 1000 Liter außerhalb gewerb-
licher Betriebsanlagen. (Bsp.: Tankraum für 
Ölfeuerungsanlage, …) 

 Veränderung der Höhenlage des Geländes 
im Bauland, wenn dadurch 

- die Bebaubarkeit eines Grundstückes, 
- die Standsicherheit eines Bauwerkes, 
- die Belichtung der Hauptfenster der Gebäude 

der Nachbarn beeinträchtigt,  
- oder der Abfluss von Niederschlagswässern 

zum Nachteil der angrenzenden Grundstücke 
beeinflusst werden könnten. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 15 
Anzeigepflichtige Bauvorhaben 

 
Folgende Bauvorhaben sind mind. 8 Wochen vor 
dem Beginn der Ausführung der Baubehörde 
schriftlich anzuzeigen: 
1. Aufstellung von Gerätehütten und Ge-

wächshäusern bis zu 6 m² Grundrissfläche 
und max. 2,00 m Gebäudehöhe. 

2. Änderung des Verwendungszwecks von 
Bauwerken oder deren Teilen wenn 
- der Brandschutz od. 
- die hygienischen Verhältnisse, … 

betroffen werden könnten; 
3. Aufstellung von Kleinfeuerungsanlagen 

mit einer Nennwärmeleistung bis 400 KW 
von Zentralheizungsanlagen; 

4. Austausch von Maschinen und Geräten 
wenn der Verwendungszweck gleich bleibt 
und die zu erwartenden Auswirkungen gleich 
od. geringer sind als die bisher verwendeten; 

5. Abbruch von Bauwerken (ausgenommen 
jener nach § 14, Z.7) 

6. Anbringung von Wärmeschutzverklei-
dungen an Gebäuden; 

7. Herstellung von Hauskanälen; 
8. Aufstellung von TV-Satellitenantennen 

und Solaranlage 
9. Errichtung von Senk- und Sammelgruben 

für Schmutzwässer (§ 62 Abs.5) bis 60 m³ 
Rauminhalt. 

NÖ. Bauordnung 1996, LGBl. 8200 
http://www.noe.gv.at/Bauen-Wohnen/Bauen-Neubau/Bauordnung/Bauordnung1996.html 

Die Unterlagen für ein Bauvorhaben sind rechtzeitig im Gemeindeamt einzureichen, da ab dem 
Zeitpunkt der Einreichung bis zur Abwicklung des Bauverfahren und  der Ausstellung der Bewilli-
gung mit bis zu  8 Wochen gerechnet  werden muss.  (Terminvereinbarung, Bausachverständiger, 
Anrainerverständigungen, Einspruchsfrist nach Ausstellung des Bescheides …)   
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